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Ladung zum Schätzungstermin

Gegen Zustellungsnachweis: Ort, Datum

Sachbearbeiter/in Zimmer-Nr.

Telefon-Nr.

E-Mail

Nr./Aktenzeichen (Bitte stets angeben):

Telefax

Gemeinde-/Verwaltungsbehörde:

Zur Feststellung des angemeldeten Wild-/Jagdschadens und zur Herbeiführung einer gütlichen Einigung 
wird folgender Termin festgesetzt:

Zu diesem Termin werden geladen:

Datum: Ort der Zusammenkunft:Uhrzeit:

1. Der Geschädigte:
Name, Vorname, Anschrift

2. Als Ersatzpflichtige:

Name, Vorname, Anschrift
* der/die Jagdpächter (bei Eigenjagdrevieren der Eigentümer)

Name, Vorname, Anschrift

Name, Vorname, Anschrift

vertreten durch

Bezeichnung
* Die Jagdgenossenschaft (nur wenn die Jagdpächter die Erstattung von Wildschäden nicht vollständig übernommen haben)

Gleichzeitig wird der amtlich bestellte Schätzer

zu diesem Termin geladen, weil
ein Beteiligter dies beantragt hat.
folgender Grund dies erfordert:

eine gütliche Einigung nicht zu erwarten ist.

Wir weisen darauf hin, dass auch bei Nichterscheinen eines Beteiligten mit der Ermittlung des Schadens 
begonnen werden kann.

Unterschrift, Dienstbezeichnung

Verteiler:
Original an Geschädigten

Abdruck zum Akt
Abdruck an
Abdruck an Schätzer
Abdruck an Ersatzpflichtige(n)
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Ladung zum Schätzungstermin
Gegen Zustellungsnachweis:
Zur Feststellung des angemeldeten Wild-/Jagdschadens und zur Herbeiführung einer gütlichen Einigung wird folgender Termin festgesetzt:
Zu diesem Termin werden geladen:
1. Der Geschädigte:
2. Als Ersatzpflichtige:
* der/die Jagdpächter (bei Eigenjagdrevieren der Eigentümer)
vertreten durch
* Die Jagdgenossenschaft (nur wenn die Jagdpächter die Erstattung von Wildschäden nicht vollständig übernommen haben)
zu diesem Termin geladen, weil
Wir weisen darauf hin, dass auch bei Nichterscheinen eines Beteiligten mit der Ermittlung des Schadens begonnen werden kann.
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